
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1967/2/27 Bkd1/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.1967

Norm

DSt 1872 §2 H

Rechtssatz

Disziplinarvergehen der Berufsp3ichtenverletzung und der Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes, wenn

ein Rechtsanwalt als Pächter einen (Jagdvertrag) Pachtvertrag abschließt, ohne sich zu vergewissern, ob schon ein

gültiger Pachtvertrag besteht, und dem rechtsunkundigen Verpächter bei der Ausführung des Vertragsbruches

behilflich ist (Kündigungsschreiben etc).
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